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 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 10.11.1998

Norm

ZustG §17 Abs1

Rechtssatz

Durch Hinterlegung darf - wie sich aus § 17 Abs 1 ZustG ergibt - erst zugestellt werden, wenn weder dem Empfänger

noch einem Ersatzempfänger zugestellt werden kann. Andernfalls ist die Hinterlegung gesetzwidrig und die Zustellung

rechtsunwirksam.
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